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Materialanhang zum Handlungsplan

Unabhängige Ansprech- und Beratungsstellen  
für Betroffene und ihnen nahestehende Personen 

•	 kostenlose	Beratung	und	Hilfe
•	Mitarbeitende	unterliegen	der	Schweigepflicht
•	Ansprechstellen	für	Betroffene	aller	Geschlechter

UNA - Unabhängige Ansprechstelle für Menschen, die in der Nordkirche  
sexuelle Übergriffe erlebt oder davon erfahren haben - bei Wendepunkt e.V.

Tel.	0800	-	022	00	99	(kostenfrei	und	anonym)	
una@wendepunkt-ev.de
www.wendepunkt-ev.de/una
Mo	9-11	Uhr,	Mi	15-17	Uhr,	außerhalb	der	Sprechzeiten	zeitnahe	Rückmeldung

Bundesweites Hilfetelefon Sexueller Missbrauch des unabhängigen Beauftrag-
ten der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs  
(in	fachlicher	Verantwortung	von	N.I.N.A.	e.V.	Kiel)

Tel.	0800	-	22	55	530	(bundesweit,	kostenfrei	und	anonym)
beratung@hilfetelefon-missbrauch.de
www.hilfeportal-missbrauch.de
Mo	8-14,	Di/Mi/Fr	16-22,	So	14-20	Uhr

Save me online - Onlineangebot speziell für Jugendliche
https://nina-info.de/save-me-online//

berta-Telefon für Betroffene organisierter sexualisierter und ritueller Gewalt
Tel.	0800	-	30	50	750	
https://nina-info.de/berta

Informations- und Beratungsstelle für männliche Betroffene von sexueller  
Gewalt (ab 16 J.) in Schleswig-Holstein

Tel.	0431	-	9	11	24
maennerberatung@fnrkiel.de
www.maennerberatung-sh.de	

Ansprechstelle für Missbrauchsopfer in der EKD
Nicole	Toms
Tel.	0511	-	27	96	283
praevention@ekd.de
www.ekd.de/missbrauch-23975.htm

Ansprechpersonen und -stellen
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Zentrale Anlaufstelle .help der EKD
Unabhängige	Information	für	Betroffene	von	sexualisierter	Gewalt	in	der	evangelischen	
Kirche		
und	der	Diakonie
Tel.	0800	-	50	40	112	
zentrale@anlaufstelle.help
www.anlaufstelle.help

Fachberatung für Mitarbeitende und potentielle Hinweis-
gebende

•	Unterstützung	bei	der	Beurteilung	von	Vermutungen	
•	 allgemeine	Fragen	zum	Thema
•	Mitarbeitende	unterliegen	der	Schweigepflicht

Bundesweites Hilfetelefon Sexueller Missbrauch des unabhängigen Beauftragten  
der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs  
(in	fachlicher	Verantwortung	von	N.I.N.A.	e.V.	Kiel)

Tel.	0800	-	22	55	530	(bundesweit,	kostenfrei	und	anonym)
beratung@hilfetelefon-missbrauch.de
www.hilfeportal-missbrauch.de
Mo	8-14,	Di/Mi/Fr	16-22,	So	14-20	Uhr

Kinderschutz-Zentrum Kiel  
für Kiel, die Kreise Plön und Rendsburg-Eckernförde

Tel.	0431	-	12	21	80	
info@kinderschutz-zentrum-kiel.de
www.kinderschutz-zentrum-kiel.de	

Notruf Neumünster  
Fachberatung bei häuslicher + sexualisierter Gewalt in Neumünster

Tel.	04321	-	4	23	03	
frauennotruf.nms@t-online.de
frauennotruf-neumuenster.de

Fachberatungsstelle gegen sexuelle Gewalt (Kinderschutzbund)  
für den Kreis Segeberg mit Außenstellen in Bad Bramstedt + Kaltenkirchen

Tel.	04551	-	888	88
(Mo.	-	Fr.	8-12	Uhr)
info@kinderschutzbund-se.de
www.kinderschutzbund-se.de	

Fachberatungsstelle gegen sexuelle Gewalt  
für den Kreis Steinburg

Tel.	04821	–	889	94	32		
(Mo.	-	Fr.	9-12,	Mo.	+	Do.	15-17	Uhr)
itzehoe-fachstelle@profamilia.de
www.profamilia.de	
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Kooperierende Fachberatungsstelle des Kirchenkreises Altholstein
Fachberatungsstelle	Kinderschutz	
Deutscher	Kinderschutzbund	Ortsverband	Neumünster	e.V.
Max-Richter-Str.	17,	24537	Neumünster

Tel	04321	-	87	263	-	30
fachberatung@dksb-nms.de
www.dksb-nms.de

Meldestellen nach dem Präventionsgesetz  
für Mitarbeitende und Hinweisgebende

•	 zur	Weiterleitung	sämtlicher	Informationen	verpflichtet	-	auch	bei	anonymen	Meldungen!

Unabhängiger Meldebeauftragter des Kirchenkreises Altholstein
Pastor	Lars	Palme	(kommissarisch)
Tel.	0160	-	92	45	24	47

Zentrale Meldestelle der Nordkirche: Stabsstelle Prävention 
Fachstelle	der	Nordkirche	gegen	sexualisierte	Gewalt	
Fruchtallee	17,	20259	Hamburg
Dr.	Alke	Arns	(Leitung)		 	 Tel	040-4321	6769	–	1	
Rainer	Kluck	(Referent	Intervention)		 Tel	040-4321	6769	–	3
info@praevention.nordkirche.de	
www.kirche-gegen-sexualisierte-gewalt.de

Möglichkeit der anonymen Meldung für Betroffene und  
Hinweisgebende, die nicht der Meldepflicht unterliegen
UNA - Unabhängige Ansprechstelle für Menschen, die in der Nordkirche sexuelle 
Übergriffe erlebt oder davon erfahren haben - bei Wendepunkt e.V.

Tel.	0800	-	022	00	99	(kostenfrei	und	anonym)	
una@wendepunkt-ev.de				
www.wendepunkt-ev.de/una
Mo	9-11	Uhr,	Mi	15-17	Uhr,	außerhalb	der	Sprechzeiten	zeitnahe	Rückmeldung

Anlaufstellen für (potentielle) Täter*innen
Spezialsprechstunde „Kein Täter werden“ für ganz Schleswig-Holstein

•	 auch	für	hilfesuchende	Angehörige
•	 kostenfreies,	anonymes	Beratungs-	und	Therapieangebot	
•	Mitarbeitende	unterliegen	der	Schweigepflicht

Institut	für	Sexualmedizin	und	Forensische	Psychotherapie
Zentrum	für	Integrative	Psychiatrie	-	ZIP	gGmbH
Campus	Kiel,	Niemannsweg	147	(Haus	3),	24105	Kiel	
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Tel.	0431	-	500	–	98	609	(di.	-	fr.	vormittags)
praevention@uksh.de	
www.zip-kiel.de,	www.kein-täter-werden.de

Für	bereits	straffällig	gewordene	Täter/innen

Beratungsstelle im Packhaus  
Tel.:	0431	-	57	88	96
kiel-packhaus@profamilia.de	
www.packhaus-kiel.de

Das	Angebot	der	Kommission	ist	es,	zuzuhören,	erlittenes	Unrecht	wahrzunehmen,	die	
Verantwortung	der	Institution	anzuerkennen	und	sich	mit	dem,	was	durch	die	Handlungen	
kirchlicher	Mitarbeiter*innen	geschehen	ist,	auseinanderzusetzen.	Die	Kommission	möch-
te	im	Dialog	mit	Betroffenen	diesen	angemessene	Hilfeleistungen	oder	individuell	passen-
de	Unterstützungen	zukommen	lassen.
Die	Aufgabe	der	Lots*innen	ist	die	Beratung	und	Anwaltschaft	für	die	Betroffenen	und	die	
Begleitung	durch	das	Verfahren.	Die	Lotsenpersonen	nehmen	diese	Funktion	unabhängig	
und	ehrenamtlich	wahr.	Sie	haben	Erfahrungen	mit	dem	Thema	sexualisierte	Gewalt	und	
stehen	beratend	und	stärkend	zur	Seite.
Unterschiedliche	Lots*innen,	überwiegend	aus	unabhängigen	Opferhilfe-	und	Beratungs-
einrichtungen,	sowie	eine	kirchliche	Lotsin,	stehen	zur	Verfügung.	Diese	sind	frei	wählbar.	
Die	Lotsenpersonen	sind	dazu	da,	Betroffene	über	das	Verfahren	zu	informieren	und	zu	
beraten,	sie	auf	Wunsch	im	Gespräch	mit	der	Kommission	zu	begleiten	oder	auch	in	Ab-
wesenheit	der	Betroffenen	für	diese	zu	sprechen.	Die	Lots*innen	stehen	unter	Schweige-
pflicht,	von	der	nur	die	Betroffenen	sie	entbinden	können.
Ansprechperson	und	Vorsitzende	der	„Kommission	Unterstützungsleistungen“	(ULK)	ist	
die	Bischöfin	im	Sprengel	Hamburg	und	Lübeck,	an	die	Sie	sich	bei	Fragen	und	zum	Kon-
takt	mit	der	Kommission	wenden	können:

Bischöfin	Kirsten	Fehrs	
Bischofskanzlei	Hamburg	
Shanghaiallee	12,	20457	Hamburg	
Telefon	+49	40	36900210
kontakt@ulk.nordkirche.de

Informationen	zum	Verfahren	und	zu	den	Lotsenpersonen:	
www.nordkirche.de/beratung-und-angebote/praevention-und-beratung-bei-missbrauch/

(Quelle: „Kirche gegen sexualisierte Gewalt - Handreichung Schutzkonzepte“, 2. Auflage April 2020, Fachstelle 
gegen sexualisierte Gewalt, Ev.-Luth. Kirche in Norddeutschland, S. 46)

Hilfen für Betroffene
Die Unterstützungsleistungskommission der Nordkirche (ULK)

•	Hilfe	in	Form	von	Gesprächen	und	individuellen	Unterstützungsleistungen
•	 für	gegenwärtige	oder	vergangene	Fälle
•	 alle	Anfragen	werden	vertraulich	behandelt
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Gesprächsführung und erste Handlungsschritte  
bei Hinweisen auf sexualisierte Gewalt  

durch kirchliche Mitarbeitende

Grundsätze der Gesprächsführung, wenn Menschen sich Ihnen anvertrauen

•	Hören	Sie	aufmerksam	zu,	und	bewahren	Sie	Ruhe.
•	Nehmen	Sie	ernst,	was	man	Ihnen	sagt.
•	 Zweifeln	Sie	das	Gesagte	nicht	an,	und	werten	Sie	dieses	nicht.
•	Drängen	Sie	nicht	und	stellen	Sie	keine	bohrenden	Fragen.
•	Betonen	Sie,	dass	es	richtig	war,	sich	mitzuteilen.
•	 Lassen	Sie	Ihre	eigenen	Empfindungen	außen	vor.
•	 Versprechen	Sie	nichts,	was	Sie	nicht	halten	können.	
•	Weisen	Sie	darauf	hin,	dass	der	Schutz	vor	weiterer	Gewalt	oberste	Priorität	hat,	wes-
halb	es	ein	standardisiertes	Verfahren	zum	Umgang	mit	Hinweisen	im	Kirchenkreis/Ihrer	
Einrichtung	gibt.

•	Betonen	Sie,	dass	nichts	ohne	das	Wissen	von	Betroffenen/ggf.	Personensorgeberech-
tigten	unternommen	wird	und	Kontaktdaten	gebraucht	werden,	um	diese	informieren	zu	
können.	Verweisen	Sie	für	anonyme	Fallmeldungen	an	die	Unabhängige	Ansprechstelle	
der	Nordkirche	(UNA).

•	Bieten	Sie	Unterstützung	durch	adäquate	Beratungs-	und	Hilfsangebote	an.

Erste Handlungsschritte nach Eingang eines Hinweises

•	 Liegt	eine	akute	Gefahrensituation	vor,	ist	diese	unverzüglich	zu	beenden.
•	Dokumentieren	Sie	den	Hinweis	und	bewahren	ihn	unzugänglich	für	Dritte	auf.
•	 Informieren	Sie	Ihre	Leitungskraft	und/oder	lassen	Sie	sich	durch	interne/externe	Fach-
stellen/Ansprechpersonen	beraten,	ob	zureichende	Anhaltspunkte	vorliegen.	Falls	ja		
Stellen	Sie	sicher,	dass	eine	Meldung	an	den/die	zuständige	Unabhängige/n	Meldebe-
auftragte/n	(ggf.	Vertretung)	erfolgt.	

•	Gewährleisten	Sie,	dass	bei	minderjährigen	Betroffenen	die	Personensorgeberechtigten	
informiert	werden.

•	Stellen	Sie	auf	keinen	Fall	die	beschuldigte	Person	zur	Rede.
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Hilfe und Beratung für Betroffene und Fachkräfte

UNA – Unabhängige Ansprechstelle	für	Menschen,	die	in	der	Nordkirche	sexuelle	Übergriffe	
erlebt	oder	davon	erfahren	haben	-	bei	Wendepunkt	e.V.	Elmshorn

Telefon	0800	-	022	00	99	(anonym	&	kostenfrei)	
Montag	9 -11	Uhr	/	Mittwoch	15-17	Uhr,	zeitnaher	Rückruf	außerhalb	der	Sprechzeiten

una@wendepunkt-ev.de	
www.wendepunkt-ev.de/una

Bundesweites Hilfetelefon Sexueller Missbrauch 
in	fachlicher	Verantwortung	von	N.I.N.A.	e.V.	Kiel

Telefon	0800	-	22	55	530	(anonym	&	kostenfrei)	
Mo	8-14,	Di/Mi/Fr	16-22,	So	14-20	Uhr

beratung@hilfetelefon-missbrauch.de	
www.hilfeportal-missbrauch.de

Ansprech- und Meldestellen des Kirchenkreises

Dienstvorgesetzte/r:	………………...……………………………………………………..............….….

Zuständige/r	Pröpstin/Propst:	…………………………………………………………………...............

Unabhängige/r	Meldebeauftragte/r:	…………………………..……………………………..............…

Zuständige	§8a-Fachkraft	 (inSoFa):	 .…………….……………………………….…................………

Präventions-/Kinderschutzfachkraft:	………………………………………….…………..............……
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Plausibilitätsprüfung
Nachdem	die	Meldung	eines	Sachverhaltes	eingegangen	ist,	in	dem	von	zureichenden	Anhalts-
punkten	eines	grenzverletzenden	Fehlverhaltens	bis	hin	zu	sexualisierter	Gewalt	berichtet	wird,	
folgt	als	nächster	Schritt	eine	Plausibilitätsprüfung.	Diese	wird	im	Laufe	eines	Verfahrens	kontinu-
ierlich	den	wachsenden	Erkenntnissen	folgend	wiederholt	und	das	Ergebnis	entsprechend	ange-
passt.	

Um	Aktionismus	vorzubeugen,	geht	es	in	der	Intervention	nicht	darum,	schnellstmöglich	und	im	
Alleingang	einen	„Fall	zu	lösen“.	Erste	Aufgabe	ist	es,	die	Voraussetzungen	für	ein	geordnetes	
Verfahren	zu	schaffen.	Dazu	gehört	die	Plausibilitätsprüfung.	Dabei	geht	es	nicht	darum,	Bewei-
se	für	eine	Bewertung	zu	ermitteln,	ob	Aussagen	wahr	oder	falsch	sind.	Es	geht	vielmehr	darum	
einzuschätzen,	ob	der	geschilderte	Sachverhalt	und	dessen	Kommunikation	nachvollziehbar,	
begreiflich	oder	einleuchtend	sind.	Es	kommt	immer	wieder	vor,	dass	sich	Wahrnehmungen,	Ein-
schätzungen	oder	Kenntnisse,	die	den	Vorwürfen	scheinbar	überzeugend	entgegenstehen	–	oder	
sie	belegen,	im	Laufe	des	späteren	Verfahrens	als	Täuschung,	Fehlinterpretation	oder	Vorurteil	
herausstellen.	

So	ist	die	Plausibilitätsprüfung	eher	eine	Übereinkunft	zwischen	den	Prüfenden,	nach	bestem	
Wissen	und	Gewissen,	mit	der	erforderlichen	Sensibilität	und	Selbstreflexion	die	Plausibilität	ein-
zuschätzen.	Plausibel	meint,	Aussagen	sollten	nicht	„absurd“	sein.	Es	braucht	aber	auch	noch	
nicht	„offenkundig“	zu	sein,	dass	der	Sachverhalt	zutrifft.	

Die	Kommunikation	(Zuhören	ebenso	wie	Erzählen)	von	relevanten	Sachverhalten	-	oder	Hin-
weisen	darauf	(manchmal	verschlüsselt	in	„Botschaften“)	-	folgt	selten	der	Form	einer	sachlichen	
Berichterstattung.	Es	ist	ein	hohes	Maß	an	Emotionalität	bei	allen	Akteuren	wahrscheinlich	und	
zu	berücksichtigen.	Handlungsweisen	können	auch	durch	eigene	Betroffenheit,	Verstrickung	oder	
sonstige	Befangenheit	bewusst	und	unbewusst	bestimmt	sein.

Häufig	dienen	Mitteilungen	–	sowohl	in	Inhalt	wie	in	Form	–	vonseiten	betroffener	Menschen	erst	
einmal	dazu,	Ansprechpersonen	zu	testen,	ob	sie	„geeignet“	und	vertrauenswürdig	sind.	Spüren	
sie,	dass	eine	Ansprechperson	überfordert	ist	oder	den	ersten	Hinweisen	keinen	Glauben	schenkt,	
scheitert	damit	oft	der	jeweilige	Versuch,	begangenes	oder	stattfindendes	Unrecht	aufzudecken.	
Die	Aussagen	bleiben	dann	rudimentär	und	die	Aussagebereitschaft	ist	gestört.	

Ein	anderer	Grund	für	bruchstückhafte,	manchmal	widersprüchliche	Schilderungen	kann	eine	
Traumatisierung	sein,	die	verhindert,	Erlebtes	sachlogisch	zu	schildern.	Scham	und	Angst	können	
dazu	führen,	eine	Geschichte	nicht	detailgetreu	zu	berichten.	

Hier	liegt	auch	die	Herausforderung,	eine	vielleicht	scheinbare	„Absurdität“	entschlüsseln	zu	kön-
nen,	als	nachvollziehbare	Bedingungen	der	Lebenssituation	betroffener	Menschen.

Ebenso	ist	vonseiten	beschuldigter	Personen	zu	erwarten,	dass	die	„Absurdität“	von	Behauptun-
gen	herausgestellt	und	begründet	wird	–	oft	auch	stellvertretend	von	Menschen	aus	deren	Um-
gebung,	um	sich	zu	entlasten.	Hier	liegt	die	Herausforderung,	trotz	der	Möglichkeit,	dass	Vorwürfe	
tatsächlich	unberechtigt	sein	können,	auch	zu	berücksichtigen,	dass	das	Argument	der	„Absurdi-
tät“	zu	einer	Verdeckungs-	und	Verteidigungsstrategie	gehören	kann.

Die	Meldebeauftragten	stehen	in	der	Verantwortung,	den	Vorgang	der	Meldung	entsprechend	
fachlich	zu	handhaben	sowie	achtsam	zu	begleiten	und	damit	zu	einer	angemessenen	Plausibili-
tätsprüfung	beizutragen.	Diese	wird	grundsätzlich	im	Zusammenwirken	mehrerer	Personen	durch-
geführt,	um	Expertise	einzubinden	und	das	Risiko	blinder	Flecken	(Abwehr-	und	Neutralisations-
mechanismen)	zu	minimieren.	

Das	Ergebnis	der	Plausibilitätsprüfung	ist	jeweils	zu	dokumentieren.	

Quelle: Stabstelle Prävention, Fachstelle der Nordkirche gegen sexualisierte Gewalt, Rainer Kluck, 16.01.20
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Maßnahmenplan im Beratungsstab
Ein	Maßnahmenplan	verschafft	Übersicht,	auf	welche	Weise	im	Rahmen	eines	geordneten	Verfah-
rens	Aktionen	und	Reaktionen	veranlasst	werden.	

Er	gibt	darüber	Auskunft,	WER	mit	welchen	MITTELN	für	WEN	handelt	und	stellt	sicher,	dass	die	
dafür	erforderlichen	Ressourcen	(zeitlich,	finanziell,	strukturell,	…)	bedacht	werden.

Sofortmaßnahmen zum Schutz und zur Sicherung

•	Gibt	es	konkrete	oder	wahrscheinliche	Gefährdungen/Bedrohungen	für	Personen?		
Wenn	ja		Einleitung	von	Schutzmaßnahmen

•	Sind	Personen	frei	zu	stellen	oder	Haus-	bzw.	Platzverbote	auszusprechen?
•	Sind	Dokumente	o.ä.	als	Arbeitsgrundlage/Beweismittel	zu	sichern?

Abklärung der Faktenlage

•	 Liegen	Befangenheiten	bei	(weiteren)	Beteiligten	vor?
•	Wie	können	relevante	Informationen	recherchiert	werden?
•	Wie	wird	der	Sachverhalt	eingeschätzt?	Erscheint	die	Meldung	nach	wie	vor	plausibel?
•	Wie	sieht	die	Rechtslage	aus	(Dienst-,	Arbeits-,	Strafrecht)?
•	Sollen	die	Strafverfolgungsbehörden	eingeschaltet	werden?

Unterstützung und Begleitung von Verfahrensbeteiligten

•	Wer	muss	in	welcher	Priorität	in	den	Blick	genommen	und	kontaktiert	werden?
•	Welcher	Bedarf	wird	deutlich	und	welche	Ressourcen	stehen	dafür	zur	Verfügung?
•	Wie	soll	wem	welche	Unterstützung	und	Hilfe	vermittelt	werden?
•	Wie	kann	die	betreffende	Einrichtung	fachlich	begleitet	werden?
•	Wie	werden	Interessens-	und	Rollenkonflikte	geregelt?

Einschaltung weiterer Stellen

•	 Liegen	relevante	Tatbestände	vor,	und	wie	dringlich	sind	die	zuständige	Stellen		
einzuschalten?

•	Welche	Stellen	sind	sinnvollerweise	ggf.	informell	einzubinden?

Kommunikationsplan

•	Gibt	es	eine	Sprach-	(WAS?)	und	Sprech-	(WER?)	Regelung?
•	Wie	werden	interne	und	externe	Kommunikation	geregelt?

	- informierte	Ansprechperson	vor	Ort	benennen
	- Information	aller	Mitarbeitenden	darüber,	wer	Auskünfte	erteilen	
	- darf	und	Sprachregelungen	zum	Weiterverweisen
	- Klärung	des	Umgangs	mit	Medienanfragen
	- ggf.	Errichtung	eines	Notfalltelefons
	- ggf.	Informationsgespräch	für	Verantwortliche	und	Mitarbeitende
	- ggf.	Information	für	Eltern/Angebotswahrnehmende	(z.B.	Elternabend,	Elternbrief)
	- Planung	von	Pressemitteilungen/Veröffentlichungen
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•	 Sind	die	Anspruchsgruppen	klar	und	in	welcher	Weise	und	Dringlichkeit	sie	zu	informie-
ren	sind?

•	Wie	wird	eine	regelmäßige	Information	von	Betroffenen/Personensorgeberechtigten	über	
Sachstand	und	geplante	Handlungsschritte	sichergestellt?

•	Möchte	die	Verfahrensleitung	eine	Person	beauftragen,	die	die/den	Unabhängigen	Mel-
debeauftragten	über	den	Stand	des	Verfahrens	und	dessen	Abschluss	informiert?

•	Wer	beobachtet	analoge	und	digitale	Medien?

Erforderliche Gespräche

•	Wann/Wie/Wo/durch	Wen	können	Betroffene	und/oder	Zeugen*innen	angehört	werden?
•	Was/Wie/Wann/durch	Wen	soll	mit	der/m	Beschuldigten	kommuniziert	werden?	Ist	eine	
Anhörung	möglich,	ohne	dass	Personen	oder	die	Aufklärung	im	Rahmen	eines	strafrecht-
lichen	Ermittlungsverfahrens	gefährdet	sind?

Geordnetes Verfahren

•	Wann	ist	der	Beratungsstab	durch	weitere	Expert*innen	zu	ergänzen?
•	Sind	alle	Verfahrensschritte	rechtlich,	finanziell	und	organisatorisch	unterfüttert?
•	 In	welchem	Rahmen/in	welcher	Konstellation	sind	Fallkonferenzen	sinnvoll?

Dokumentation

•	 Liegen	alle	bisherigen	Dokumentationen	der	Verfahrensleitung	vor?
•	Wer	führt	die	Dokumentation	von	Beratungsergebnissen	und	Handlungsschritten	(inkl.	
Gründe	dafür)	fort?

Quelle: Stabsstelle Prävention, Fachstelle der Nordkirche gegen sexualisierte Gewalt, Rainer Kluck, 16.01.20
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Haltungs- und Prüffragen im Beratungsstab
Im	Hinweisfall	müssen	die	Verantwortlichen	bei	meist	recht	diffuser	Informationslage	innerhalb	
kürzester	Zeit	fachlich	begründete	und	zugleich	umsichtige	Entscheidungen	treffen.	Dabei	be-
rühren	die	Schicksale	der	beteiligten	Menschen,	und	Intimes	aus	ihrem	Leben	drängt	sich	zur	
Beurteilung	auf.	Entscheidungen	werden	gefordert,	die	in	Existenzen	eingreifen.	Möglicherweise	
kochen	in	der	Öffentlichkeit	schon	die	Emotionen	hoch	und	Gerüchte	machen	die	Runde.	Die	fall-
verantwortliche	Person	und	die	Mitglieder	des	sie	unterstützenden	Beratungsstabes	stehen	von	
Beginn	an	unter	enormen	Druck!

Deshalb	ist	es	wichtig,	dass	sich	die	Mitglieder	des	Beratungsstabes	unmittelbar	nach	Einbe-
rufung	und	dann	-	bei	jeder	Veränderung	der	Lage	-	immer	wieder	neu	wichtige	Routinefragen	
stellen,	um	der	Verantwortung	gerecht	werden	zu	können	und	der	Belastung	auch	gewachsen	zu	
sein.	

Dabei	gilt:	Niemand	ist	unersetzlich!	Es	kann	immer	und	für	jede/n	Lebens-	und	Arbeits-
umstände	oder	Fallkonstellationen	geben,	die	es	ratsam	machen,	die	Mitwirkung	am	Be-
ratungsstab	abzugeben!

Vereinbarungen	zum	weiteren	
Vorgehen	oder	Abschluss

Beschreibung	und	Bewertung	
des	Sachverhaltes

Beurteilung	von	Gefähr-
dungsrisiken	und	Schutz-

erfordernissen

Belastbarkeit	/	Einsatzbe-
reitschaft

Plausibilität

Selbstfür-
sorge

Vertraulichkeit	/		
Verschwiegenheit

Eigenschutz

Befangenheit

Zuständigkeit

Einschaltung	von	staatlichen	
/	kirchlichen	Stellen

Unterstützung	von	Begleitung	
von	Verfahrensbeteiligten

Einbindung	von	Expertise	/	
Fach-	und	Leitungskräfte
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„Orientierung“ Prüffragen

1 Plausibilität
o Ist der Sachverhalt nachvollziehbar, begreiflich bzw. einleuchtend?
o Gibt es objektive Tatbestände zum Widerspruch/zur Bestätigung?
o Sind den Akteuren ihre Emotionen und Verzerrungen bewusst?
o Sind  ausreichend Perspektiven berücksichtigt/Personen beteiligt?

2 Zuständigkeit
o Wodurch ist die eigene Zuständigkeit begründet?
o Wer wäre ansonsten zuständig – oder darüber hinaus zuständig?
o Gilt die Zuständigkeit vorläufig und wird das kontrolliert?
o Wer muss/sollte ansonsten noch/nicht beteiligt werden?

3 Befangenheit
o Gibt es für die eigene Rolle im Verfahren Gründe für Befangenheit?
o Sind Gründe für Befangenheit bei anderen Akteuren bekannt?
o Ermöglicht die Situation/Atmosphäre Bedenken offen vorzutragen?
o Ist verabredet, wie Konflikte darüber geklärt werden?

4 Verschwiegenheit  
(Vertraulichkeit)

o Sind alle auf Verschwiegenheit verpflichtet (worden)?
o Sind Kommunikation und Dokumentation gesichert?
o Gibt es gemeinsames Verständnis von „vertraulich vs. transparent“?
o Gibt es Zusagen oder Pflichten, etwas zu verschweigen?

5 Einsatzbereitschaft
(Belastbarkeit)

o Sind die Akteure körperlich und geistig fit – und vor Ort?
o Gibt es hinderliche berufliche/private Pflichten/Interessenskonflikte?
o Gibt es eigene belastende Vorerfahrungen?
o Sind Vorkehrungen für Vertretung/Entlastung getroffen?

6 Selbstfürsorge
o Kenne ich meine Belastungsgrenzen und kann dies artikulieren?
o Habe ich für meine eigene Supervision/Seelsorge gesorgt?
o Habe ich genug Gelegenheit für Erholung und Entspannung?
o Gelingt es mir, Privates und Berufliches zu trennen?

7 Eigenschutz
o Bin ich ausreichend qualifiziert für die Aufgabe?
o Ist meine Rolle/Funktion formal durch die Organisation bestätigt?
o Sind mir (Haftungs-)Risiken bekannt – und bin ich versichert?
o Habe ich ungehindert Zugang zu juristischer Beratung/Vertretung?

„Handlungsschritte“ Prüffragen

A Den Sachverhalt be-
schreiben und bewerten

Was ist an FAKTEN zum jetzigen Zeitpunkt bekannt?
Aus welchen Quellen stammen die Informationen?
Was ist spekulativ aufgrund öffentlicher/eigener Befindlichkeiten?
Was ist über Hintergründe/Zusammenhänge bekannt?
Wie ist der Sachverhalt in den Kontext einzuordnen?

B
Gefährdungsrisiken und 
Schutzerfordernisse  
beurteilen

Gibt es eine Bedrohung/ein Gefährdungsrisiko – von wem/durch wen?
Welcher Schaden könnte wahrscheinlich eintreten?
Welche Schutzmaßnahmen sind geeignet und erforderlich?
Wer kontrolliert die Sicherheitsrisiken im Verfahren?

C
Verfahrensbeteiligte 
unterstützen und  
begleiten

Sind alle Verfahrensbeteiligten im Blick und ansprechbar?
Sind die Rollenkonflikte bei Akteuren/Begleitenden geklärt?
Stehen ausreichend/passende Ressourcen zur Verfügung?
Wer koordiniert/kontrolliert die Maßnahmen?

D
Expertise von Fach- und 
Leitungskräften  
einbinden

Welche Fachdisziplinen sind hilfreich und verfügbar?
Welche Leitungskräfte mit Strukturkenntnis sind einzubeziehen?
Sind geeignete Personen bekannt und einsatzbereit?
Sind alle Rechte, Pflichten und Kostenübernahmen geklärt?

E Staatliche/kirchliche 
Stellen einschalten

Liegen Erkenntnisse vor, um die Strafverfolgungsbehörden einzuschalten?
Sind sonstige amtliche Stellen (Aufsicht) zu involvieren?
Sind kirchenamtliche Stellen (Landeskirchenamt) zu involvieren?
Gibt es Gründe, von obigen Schritten –zeitweise- abzusehen?

F
Das weitere Vorgehen 
vereinbaren/oder Ab-
schluss des Verfahrens

Gibt es eine aktuelle Sprech- und Sprachregelung1?
Welche Aufgaben sind von wem bis wann zu erledigen2?
Sind alle relevanten Schritte/Aussagen dokumentiert?
Gibt es Erfordernisse, die Vorgehensweise zu ändern?
Gibt es einen geeigneten Moment, die Krisenintervention zu beenden?
Was kann an die Arbeitsebene/an Fachstellen delegiert werden?
Was ist an Nacharbeit/Aufarbeitung zu erledigen? Wer sorgt für die Evaluation?

1 Zur Strategie der internen und externen Kommunikation sollte bei komplexen Verfahren ein Kommunikationsplan 
erarbeitet werden, der auch eine Risikoabschätzung der medialen Aufmerksamkeit und Berichterstattung oder der 
organisationsspezifischen Eigendynamiken berücksichtigt.
2 Neben den Ergebnisprotokollen des Beratungsstabes kann ein Maßnahmenplan die Koordination erleichtern.
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Überlegungen im Beratungsstab zur  
Einschaltung der Strafverfolgungsbehörden
Grundsätzlich	arbeitet	die	Ev.	Kirche	in	Deutschland	mit	den	staatlichen	Stellen	der	Strafverfol-
gung	(Polizei,	Staatsanwaltschaft)	zusammen	und	unterstützt	diese	bei	der	Prävention	und	Sank-
tionierung	strafbaren	Verhaltens.1

§ 12 Abs. 4 Sätze 2 und 3 PrävGAusfVO2 
Das	Vorliegen	einer	Straftat	gegen	die	sexuelle	Selbstbestimmung	erfordert	grundsätzlich	die	Ein-
schaltung	der	Strafverfolgungsbehörden.	Davon	kann	im	Einzelfall	abgesehen	werden,	wenn

1.	 die	Einschaltung	der	Behörden	mit	einer	akuten	Gefährdung	betroffener	Personen	einher-
gehen	könnte	(Suizidgefahr),

2.	 eine	konkrete	Gefährdung	der	betroffenen	Person	oder	
3.	 eine	Gefährdung	Dritter	ausgeschlossen	werden	kann.

Betroffenengesichtspunkte	spielen	im	Rahmen	der	Fallbearbeitung	eine	gewichtige	Rolle.	Deshalb	
entscheiden	im	Idealfall	die	Betroffenen/Personensorgeberechtigten	über	die	Einschaltung	der	
Strafverfolgungsbehörden.

Es	kann	sich	aber	als	notwendig	erweisen,	auch	gegen	ihren	erklärten	Willen,	Polizei	oder	Staats-
anwaltschaft	zu	informieren,	um	potentieller	Gefährdungen	weiterer	schutzbedürftiger	Personen	
entgegenzutreten.	In	diesem	Fall	wird	die	Einschaltung	der	Strafverfolgungsbehörden	von	der	
dienstvorgesetzten	Stelle,	bzw.	dem	Anstellungsträger	der/des	Beschuldigten	vorgenommen.

Dieses	Vorgehen	sollte	stets	einzelfallabhängig	und	unter	Hinzuziehung	einer	juristischen	Fach-
kraft	beraten	werden.	Gründe	für	einen	Verzicht	einer	Strafanzeige	sind	von	der	Verfahrensleitung	
schriftlich	zu	dokumentieren.	

Dabei ist zu bedenken: Strafverfolgungsbehörden	sind	bei	Namensbekanntgabe	von	Beschul-
digten/Betroffenen	oder	der	Mitteilung	anderer	konkreter	Ermittlungshinweise	verpflichtet,	Ermitt-
lungen	einzuleiten	(Legalitätsprinzip).	Eine	einmal	gemachte	Anzeige	oder	weitergegebene	Namen	
und	Hinweise	können	nicht	zurückgenommen	werden,	sondern	werden	von	Amts	wegen	verfolgt.	
Besonders	bei	einem	entgegenstehenden	Willen	der	Betroffenen	kann	dies	ihr	Leid	noch	vergrö-
ßern.

1. Plausibilitätsprüfung

Vor	der	Einschaltung	der	Strafverfolgungsbehörden	ist	zu	prüfen:	

Bestehen	tatsächliche	Anhaltspunkte,	die	darauf	hindeuten,	dass	eine	Straftat	gegen	die	sexuelle	
Selbstbestimmung	eines/r	Minderjährigen,	eines/r	Schutzbefohlenen	oder	Erwachsenen	durch	An-
gehörige	der	Institution	begangen	wurde?

Dabei	ist	lediglich	festzustellen,	ob	tatsächliche	konkrete	Hinweise	vorliegen,	an	die	eine	polizei-
liche	Ermittlung	anknüpfen	kann	(z.B.	Aussagen	von	Betroffenen,	Zeugen	oder	Dritten).	Juristische	
Beratung	kann	bei	der	Einschätzung	des	konkreten	Sachverhaltes	hilfreich	sein.	Es	ist	jedoch	
nicht	Aufgabe	von	Leitung/Beratungsstab,	eigene	Ermittlungen	anzustellen	oder	über	die	Stärke	
einer	Vermutung	oder	die	Erfolgsaussichten	eines	möglichen	Strafverfahrens	zu	spekulieren!	

1 vgl. Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland, Arbeitshilfe zur Umsetzung des Präventionsgesetzes, S. 49
2 Rechtsverordnung zur Ausführung des Präventionsgesetzes in der Nordkirche vom 28.11.19
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2. Einschaltung der Strafverfolgungsbehörden und Kooperation

Da	zu	Beginn	einer	Fallbearbeitung	die	Frage,	ob	oder	zu	welchem	Zeitpunkt	die	Strafverfol-
gungsbehörden	informiert	werden	sollten,	meist	nicht	eindeutig	zu	klären	ist,	kann	es	hilfreich	
sein,	sich	zunächst	ohne	Angabe	von	Namen	Betroffener	und	Beschuldigter	mit	einer	hypotheti-
schen	Fragestellung	an	das	zuständige	Kriminalamt	oder	eine	für	den	Fachbereich	„Sexualdelikte“	
polizeiliche	Ansprechperson	zu	wenden.	

Kommt	es	zum	Kontakt	oder	wenden	sich	die	Behörden	wegen	eines	bereits	laufenden	Ermitt-
lungsverfahrens	an	die	jeweiligen	Dienstvorgesetzten	ist	folgendermaßen	vorzugehen:

•	 interne	Klärung	des	Sachverhalts	im	Rahmen	der	zur	Verfügung	stehenden	Informationen	
•	Benennung	einer	festen	Ansprechperson	(Leitung)	für	die	Behörden
•	Abstimmung	mit	den	Behörden,	zu	welchem	Zeitpunkt	Mitarbeitende,	Eltern,	Angehörige,	
weitere	Betroffene	und	ggf.	die	Medien	einbezogen	werden	können

•	Prüfung,	ob	ein	vom	Kirchenkreis	beauftragter	Rechtsanwalt*in	für	mögliche	arbeitsrecht-
liche	Maßnahmen	Akteneinsicht	bei	der	Staatsanwaltschaft	einfordern	kann	

•	Überprüfung	der	bereits	umgesetzten	oder	noch	notwendigen	Präventionsmaßnahen	im	
betreffenden	Arbeitsfeld	(z.B.	Schutzkonzepte,	Fortbildungen,	erweitertes	Führungszeug-
nis	u.ä.)

Ermitteln	die	Strafverfolgungsbehörden	gegen	eine/n	Beschuldigten,	sollte		die	betreffende	Ein-
richtung	aufgrund	einer	möglichen	Verdunklungsgefahr	(Vernichtung	von	Beweisen,	mögliche	Be-
einflussung	von	Zeugen*innen	usw.),	die	den	Beweiswert	von	Zeugenaussagen	mindern	könnte,	
auf	eine	Konfrontation	der/s	Beschuldigten	mit	den	Vorwürfen	(Anhörung,	Mitarbeitendegespräch)	
verzichten.

Gleichwohl	müssen	die	Notwendigkeit	von	Maßnahmen	zum	Schutz	von	Betroffenen	und	mög-
liche	arbeitsrechtliche	Schritte	geprüft	werden.	Entsprechende	Schritte	sollten	nach	Möglichkeit	
ebenfalls	im	Vorfeld	mit	den	Strafverfolgungsbehörden	abgestimmt	werden.

Übrigens: Kommt es zu einem Strafverfahren… 
…	sollte	der	Kirchenkreis	als	Nebenkläger	auftreten,	denn	nur	als	Prozessbeteiligter	erhält	er	
Akteneinsicht	und	wichtige	Informationen,	wie	z.B.	den	Zeitpunkt	einer	Entlassung	aus	der	Justiz-
vollzugsanstalt.	

Weitere Informationen und Empfehlungen zu diesem Thema finden sich in der Broschüre:  
Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Verdacht auf sexuellen Kindesmissbrauch in einer Einrichtung - 
Was ist zu tun? - Fragen und Antworten zu den Leitlinien zur Einschaltung der Strafverfolgungsbehörden, Sept. 2019, 
www.bmjv.de
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Checkliste zur Selbstreflexion von  
Mitarbeitenden in der betroffenen Einrichtung
Diese	Checkliste	dient	der	persönlichen	Reflexion	nach	der	Konfrontation	mit	einem	Fall	von	se-
xualisierter	Gewalt	in	der	eigenen	Einrichtung	(zur	persönlichen	Verwahrung	-	nicht	Bestandteil	der	
offiziellen	Akte).

	� Was	ist	passiert?

	� In	welcher	Beziehung	stehe	ich	zu	dem/der	Betroffenen?

	� In	welcher	Beziehung	stehe	ich	zu	dem/der	Beschuldigten?

	� Wer	hat	mir	welche	Beobachtung	wann	und	wie	mitgeteilt?

	� Welche	Beobachtungen	habe	ich	selbst	gemacht?

	� Was	lösen	diese	Beobachtungen/diese	Mitteilungen	bei	mir	aus?

	� Wie	bin	ich	mit	diesen	Informationen	umgegangen?

	� Wem	habe	ich	meine	Beobachtungen	und	Gefühle	mitgeteilt?

	� Wie	bewerte	ich	mein	eigenes	Verhalten	in	diöser	Situation?

	� Wie	habe	ich	das	Verhalten	anderer	wahrgenommen?

	� Wie	ist	mit	diesem	Fall	weiter	verfahren	worden?

	� Was	hat	sich	durch	diesen	Vorfall	an	meiner	Arbeitssituation		
in	der	Einrichtung	verändert?

	� Was	hat	sich	durch	die	Geschehnisse	für	mich	persönlich	verändert?

	� Was	für	Hilfe	brauche	ich?

	� Wo	habe	ich	mir	Hilfe	gesucht/Hilfe	erhalten?

	� Was	hat	mir	in	einer	ähnlichen	Situation	geholfen?

	� Was	sind	meine	Erwartungen/Wünsche	für	die	zukünftige	Weiterarbeit?

	� Was	ist	mein	nächster	Schritt?

Quelle: Unsagbares sagbar machen, EKD (Hrsg.), April 2014
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Arbeitshilfe zur Aufarbeitung: Analyse des Geschehens
Ein	wichtiger	Schritt	zur	Krisenbewältigung	und	nachhaltigen	Aufarbeitung	der	Ereignisse	liegt	in	
der	gemeinsamen	Analyse	der	Ausgangssituation	sowie	der	institutioneilen	Handlungsabläufe	vor,	
während	und	nach	Bekanntwerden	der	sexualisierten	Gewalt.

Wahrnehmung /
Beschreibung
Was ist passiert? Wie 
sind Sie mit der Situation 
umgegangen?

Motive  
und Gefühle
Was hat das Geschehen 
bei mir ausgelöst?

Einschätzung der 
Situation
Was sind die zentralen 
Probleme?

Veränderung/Ziel
Was brauche ich, damit 
ich weiter gut in dieser 
Gemeinde/Einrichtung 
tätig sein kann?

Sicht der  
Institution
(Haupt-/Ehrenamtliche in 
Leitungsfunktionen)

Sicht der ehren-
amtlich / haupt-
amtlich Mitarbei-
tenden

Sicht der  
Betroffenen 
(z. B. Chorleitung,  
Jugendreisebegleitung)

Sicht weiterer  
Beteiligter 
(Eltern, Kinder, Dritte)

Sicht der unab-
hängigen Fach-
kraft / Beratungs-
person

eigene Sicht

Quelle: Unsagbares sagbar machen, EKD (Hrsg.), April 2014
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